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Abbildung 12: Gebäudestrukturen der neuen Rettungs- und Feuerwache und Lage der Vo-
lumenquellen (orange) und Flächenquellen (gelb). © openstreetmap 

 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird das Modell verwendet, da es keine genormte Alterna-
tive zu diesem Modell gibt und die Richtlinie VDI 3783 Blatt 13 [18] die Anwendung dieses 
Modells nicht grundsätzlich für diese Bedingungen ausschließt. Immissionsaufpunkte befin-
den sich auch nicht in der direkten Nähe der Quellen.  

Zudem lagen im Rahmen der Modellentwicklung experimentelle Vergleichsdaten aus-
schließlich für niedrige Quellen – wie im vorliegenden Fall der Feuer- und Rettungswache - 
vor. Die Validierungsuntersuchungen zeigten insgesamt eine gute Übereinstimmung mit den 
experimentellen Ergebnissen ohne systematische Über- und Unterschätzungen [19].  

Im Rahmen weitergehender Untersuchungen hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz NRW (LANUV NRW) herausgefunden, dass Ergebnisse von Modellrech-
nungen auf Basis des diagnostischen Windfeldmodells und mit der Modellierung der Emis-
sionen durch Punktquellen den Verlauf gemessener Konzentrationswerte am besten wieder-
gibt [20]. Im Übrigen stellt diese Untersuchung eine Bestätigung der Ergebnisse aus dem 
Jahr 2005 dar [21]. 

Selbst wenn sich die Untersuchungen auf die Modellversion der TA Luft 2002 beziehen, 
können sie dennoch auf die Version der TA Luft 2021 übertragen werden, da sich seit der 
Einführung des diagnostischen mikroskaligen Windfeldmodells TALdia im Jahr 2004 weder 
an der Physik noch am diagnostischen Windfeldmodell etwas geändert hat. Lediglich das für 
die Initialisierung verwendete Windprofil ist mit der TA Luft 2021 entsprechend Richtlinie VDI 
3783 Blatt 8 aktualisiert worden. Im Wesentlichen wurde mit der TA Luft 2021 die Festlegung 
des Einsatzrahmens des Modells verändert. Mit der Einführung der TA Luft 2021 ist die An-
wendbarkeit des diagnostischen Windfeldmodells nicht mehr von der Quell- und Gebäude-
höhe abhängig und führt dazu, dass sich der Einsatzbereich des Modells im Vergleich zur 
TA Luft 2002 eher vergrößert hat. 

Zudem liegen Erkenntnisse darüber vor, dass Geruchsausbreitungsrechnungen auf Grund-
lage der Strömungsmodellierung mit einem anderen als dem nach TA Luft zu verwendenden 
diagnostischen Windfeldmodell zu keinen weiterführenden Erkenntnissen bei der Beurtei-
lung der Geruchsimmissionen führt [22,23]. 
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5.9 Berücksichtigung der statistischen Unsicherheit 

Die mit dem Lagrangeschen Partikelmodell ermittelten Immissionszusatzbelastungswerte 
besitzen aufgrund der statistischen Natur des Verfahrens eine statistische Unsicherheit. Ge-
mäß Nr. 9 des Anhangs 3 der TA Luft ist darauf zu achten, dass die modellbedingte statisti-
sche Unsicherheit, berechnet als statistische Streuung des durch die Ausbreitungsrechnung 
ermittelten Wertes, bei der Immissionsjahreszusatzbelastung 3 % des Immissionsjahreswer-
tes nicht überschreitet. 

Die in diesen Untersuchungen beschriebenen Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung weisen 
eine statistische Streuung. Der Wert der statistischen Unsicherheit wird zum Prognosewert 
addiert.  

 

5.10 Ermittlung der belästigungsrelevanten Kenngrößen 

Für Geruchsimmissionen verursacht von Tierhaltungsanlagen werden über die 
belästigungsrelevanten Kenngrößen beurteilt. Hintergrund hierfür ist, dass Geruchs-
qualitäten unterschiedlicher Tierarten unterschiedlich ausgeprägte Belästigungswirkungen 
entfalten.  

Für die Berechnung der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb wird die Gesamtbelastung 
IG mit dem Faktor fgesamt multipliziert: 

IGb = IG * fgesamt 

Der Faktor fgesamt ist nach der Formel  
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bestimmt. Dabei sind Hi die jeweiligen tierartspezifischen Geruchshäufigkeiten und fi die je-
weiligen tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren.  

Die Gewichtungsfaktoren werden nach Tabelle 4 des Anhangs 7 der TA Luft [1] festgelegt:  

tierartspezifische Gewichtungsqualität 
Gewichtungsfaktor 

f 

Mastgeflügel (Puten, Masthähnchen) 1,5 

Mastschweine (bis zu einer Tierplatzzahl von 500 in qualitätsgesi-
cherten Haltungsverfahren mit Auslauf und Einstreu, die nach-
weislich dem Tierwohl dienen) 

0,65 

Mastschweine, Sauen (bis zu einer Tierplatzzahl von 5.000 Mast-
schweinen bzw. unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrech-
nungsfaktoren für eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe einschl. Mastbullen mit Jungtieren, Mastbullen (einschl. 
Kälbermast, sofern diese zur Geruchsimmissionsbelastung nur 
unwesentlich beiträgt) 

0,5 

Pferde 0,5 

Milch-/Mutterschafe mit Jungtieren (bis zu einer Tierplatzzahl von 
1.000 und Heu/Stroh als Einstreu) 

0,5 

Milchziegen 0,5 

Sonstige Tierarten 1 
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Nebenanlagen werden in der Regel mit dem gleichen Gewichtungsfaktor berücksichtigt, wie 
die zugehörige Tierart. 

Alle genannten Faktoren gelten nicht für die Mistlagerung.  
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6 Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung 

Unterschieden werden die Kenngrößen für die Vorbelastung, die Zusatzbelastung, die Ge-
samtzusatzbelastung und die Gesamtbelastung gemäß Nummer 2.2 TA Luft [1], die für jede 
Beurteilungsfläche in dem für die Beurteilung der Einwirkung maßgeblichen Gebiet (Beurtei-
lungsgebiet) ermittelt werden.  

Mithilfe der Ausbreitungsrechnungen wird die Gesamtbelastung prognostiziert.  

6.1 Istsituation 

6.1.1 Berechnung der Gesamtbelastung 

Die Geruchsimmissionssituation basiert auf den derzeit vorhandenen Geruchsemissionen 
der betrachteten Quellen. Die Berechnungen werden mit diesen Quelldaten durchgeführt. In 
der Tabelle bedeuten: 

xq, yq: UTM-Koordinaten der Quellen in m, bei Flächen- und Volumenquellen südwest-
licher Eckepunkt, vor der Drehung um wq (siehe unten) 

hq Quellhöhe in m, bei cq > 0, Quellunterkante 

aq, bq Länge und Breite der Quelle in m 

cq vertikale Ausdehnung der Quelle in m 

wq Drehung der Quelle in ° gegen N 

odor_050 Geruchsstoffstrom mit dem Gewichtungsfaktor 0.5 in GE/s 

odor_100 Geruchsstoffstrom mit dem Gewichtungsfaktor 1 in GE/s 

odor_150 Geruchsstoffstrom mit dem Gewichtungsfaktor 1.5 in GE/s 
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Quelle xq yq hq aq bq cq wq odor_050 odor_100 odor_150 

 m m m m m m ° geg, N GE/s GE/s GE/s 

HW_1 358614 5659732 0 30 53 7 33 964 0 0 

HW_2 358618 5659704 2 14 14 0 31 0 241.1 0 

HW_3 358608 5659717 0 8 8 1 32 0 210 0 

HW_4 358590 5659698 0 6 17 1 32 0 300 0 

HW_5 358573 5659724 0 0 13 3.5 -58 0 263 0 

HW_7 358623 5659774 0 11 6 7 303 0 0 69 

CA_1 358107 5659362 0.5 7 50 0.5 25 0 900 0 

CA_2 358119 5659311 0.5 80 13 0.5 38 0 1500 0 

CA_3 358068 5659307 0.5 10 10 0.5 25 0 1111.1 0 

CA_4 358108 5658945 0.5 0 13 2 -151 0 0 300 

CA_5 358084 5659411 2 14 3 0 24 0 1080 0 

CA_6 358080 5659305 0.5 0 8 2 -153 0 0 90 

CA_8 358087 5659408 0 6 3 2 26 0 1080 0 

CA_9 358079 5659294 0.2 64 109 0 24 0 0 300 

RG_1 357300 5658576 0 41 70 4 -5 770 0 0 

RG_2 357315 5658653 0 11 6 2 29 0 240 0 

PB_1 358217 5658957 0 4 20 2 26 671 0 0 

PB_2 358200 5658984 0 7 6 0.5 -66 0 270 0 
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Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die räumliche Verteilung der mithilfe der Ausbrei-
tungsrechnungen berechneten Prognosewerte:   

Abbildung 13:  Geruchsstundenhäufigkeit (Gesamtbelastung der belästigungsrelevanten 
Kenngröße) im Ist Zustand im Rechenraster. 

Abbildung 14:  Geruchsimmissions-Gesamtbelastung als Geruchsstundenhäufigkeit in % 
der Jahresstunden im Plangebiet für den Ist-Zustand 
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Abbildung 13:  Geruchsstundenhäufigkeit (Gesamtbelastung der belästigungsrelevanten 
Kenngröße) im Ist Zustand. 
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Abbildung 14:  Geruchsimmissions-Gesamtbelastung als Geruchsstundenhäufigkeit in % 
der Jahresstunden im Plangebiet für den Ist-Zustand 

 

Das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung ergibt auf den Beurteilungsflächen Geruchsstun-
denhäufigkeiten von 4,7 bis 12,4 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden.  
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6.1.2 Beträge der einzelnen Geruchsquellen zur Istsituation 

Nachfolgend werden die Ergebnisse von Ausbreitungsrechnungen mit den Emissionen der 
einzelnen Geruchsemittenten vorgestellt. Es werden somit einzelne Berechnungen für die 
Quellgruppen HW, CA, PB und RG (vgl. Tabelle auf Seite 28) durchgeführt und auf den 
Beurteilungsflächen der neuen Feuerwache ausgewertet.  
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Abbildung 15: Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden auf der Planfläche aus-
gehend von den Geruchsemissionen des Milchviehbetriebs (HW). 
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Abbildung 16: Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden auf der Planfläche aus-
gehend von den Geruchsemissionen des Betriebs zur Aufzucht von Cham-
pignons (CA). 
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Abbildung 17: Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden auf der Planfläche aus-
gehend von den Geruchsemissionen des Reitstalls Pescher Busch (PB). 
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Abbildung 18: Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden auf der Planfläche aus-
gehend von den Geruchsemissionen des Reitstalls Gilles (RG). 
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Die Auswertung der prognostizierten Geruchsstundenhäufigkeiten für die einzelnen Ge-
ruchsemittenten (Gesamtzusatzbelastung im Sinne der TA Luft) zeigt, dass die Reitställe 
und Champignonaufzucht untergeordnet zur Geruchsimmissionssituation auf der Planfläche 
beitragen. Im Wesentlichen wird die Geruchsimmissionssituation vom Milchviehbetrieb her-
vorgerufen.  

 

6.2 Entwicklungspotential der Betriebe  

Nachfolgend wird geprüft, welche Einwicklungsmöglichkeiten die in der Nähe der neuen Feu-
erwache umliegenden Betriebe haben. Von dieser Untersuchung ausgeschlossen werden 
die beiden Reitställe Gilles und Am Pescher Busch, da die beiden Reitställe zur Ge-
ruchsimmissionssituation auf der Planfläche nicht beitragen. Nach Ortsbesichtigung und 
Rücksprache mit den jeweiligen Betreibern ist von einer wesentlichen Änderung der beste-
henden Situation der Reitställe, die einen höheren Einfluss auf die Geruchssituation haben 
wird, nicht auszugehen.  

6.2.1 Milchviehbetrieb Auf dem Heunen 

Abbildung 15 zeigt die Geruchsstundenhäufigkeit im Istzustand des Milchviehbetriebs Auf 
dem Heunen (belästigungsrelevante Kenngröße). Aufgrund der vorherrschenden Windrich-
tungen werden Geruchstundenhäufigkeiten mit mehr als 2 % der Jahresstunden bis zu ei-
nem Abstand von 350 m im Lee der Hauptwindrichtung prognostiziert. In den Bereichen mit 
einer Geruchsstundenhäufigkeit von mehr als 2 % der Jahresstunden sind derzeit keine Flä-
chen zum dauerhaften Aufenthalt vorhanden, werden jedoch mit der vorgesehenen Planung 
geschaffen.  

Für den bestehenden Betrieb wurde nun eine Erweiterung um einen Milchviehstall mit 25 
Tieren angesetzt. Die zusätzlichen Emissionen werden der Quelle HW_6 zugeordnet. Die 
Emissionen dieser Quelle werden wie folgt festgelegt: 
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Quelle Beschreibung Tierplätze Großvieheinheit Geruchsemissionsfaktor Geruchsmassenstrom 

  TP GV Summe GV GE/(GV*s) MGE/h 

HW_6 Milchkühe 25 1,2 30 12 1,296 

 

Die Emissionen werden der Quelle wie folgt zugeordnet:  

Quelle xq yq hq aq bq cq wq odor_050 odor_100 odor_150 

 m m m m m m ° geg, N GE/s GE/s GE/s 

HW_6 358631 5659717 0 38 30 7 -56 360 0 0 

 

Die Lage der Quellen des erweiterten Betriebs zeigt Abbildung 19. 
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Abbildung 19: Lage der Quelle HW_6 als Erweiterung des bestehenden Milchviehbe-
triebs. 

 

Die Emissionen der Nebenanlage werden durch die Erweiterung nicht geändert. Die Ge-
ruchsstundenhäufigkeiten, die sich aus der Erweiterung des Milchviehbetriebs ergeben zeigt 
Abbildung 20. 

 

 



 
 

 
66231-004 
 

 

 
 

Seite 43 von 54 

 

 

Abbildung 20: Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden (Gesamtzusatzbelas-
tung) auf der Planfläche ausgehend von den Geruchsemissionen des Milch-
viehbetriebs nach Erweiterung. 
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Die Gesamtzusatzbelastung beträgt nach Erweiterung zwischen 3,8 % und 11,9 % der Jah-
resstunden mit Geruchsstunden. Die Gesamtbelastung nach Erweiterung wird im Kapitel 
6.2.3 beschrieben.  

6.2.2 Holztrocknung Gartenbaubetrieb Weimann 

Der Gartenbaubetrieb Weimann plant den Betrieb einer Holztrocknung. Die Abluft einer 
Holztrocknung wird üblicherweise um einen Schornstein in die Atmosphäre geführt. Die 
Emissionen dieser Holztrocknung sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts unbe-
kannt.  

Um dennoch eine Einschätzung zu den Auswirkungen einer potentiellen Holztrocknung zu 
erhalten, wird im Folgenden von einer Ableithöhe von 10 m ausgegangen. Der emittierte 
Volumenstrom beträgt ca. 800 m³/h, der Durchmesser der Austrittsfläche des Schornsteins 
wird 0,1 m festgelegt, so dass die Austrittsgeschwindigkeit 7 m/s beträgt.  

Der Wärmeinhalt der Abgasfahne, der sich durch den Trockenvorgang ergibt, wird nicht be-
rücksichtigt. Zur Festlegung des Geruchsstoffstroms kann nach vorhandenen Erkenntnissen 
davon ausgegangen werden, dass bei der Trocknung von Holz eine Geruchsstoffkonzentra-
tion von 3000 GE/m³ sicher unterschritten wird. Somit wird  ein Geruchsstoffstrom von 6 
MGE/h festgelegt. Für die Geruchsimmissionsprognose wird davon ausgegangen, dass pro 
Werktag (Montag bis Freitag) an vier Stunden des Tages Holz getrocknet wird.  

Zur Berücksichtigung eines Gebäudeeinflusses wird der Schornstein als vertikale Linien-
quelle angesetzt. Mit diesen Annahmen ergibt sich folgende Quelle:  

Parameter Einheit Holztrocknung 

xq m 358925 

yq m 5659974 

hq m 0 

cq m 10 

vq m/s 7 

tq °C 10 

Geruchsstoffstrom GE/s 1667 

Emissionszeit h/a 1044 

 

In der Tabelle bedeuten:  

xq, yq Koordinate der Quelle 

hq  Unterkante der Quelle 

cq  vertikale Ausdehnung der Quelle 

vq  Austrittsgeschwindigkeit 

tq  Austrittstemperatur 

Die Lage der Quelle zeigt Abbildung 21. 
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Abbildung 21: Lage der Holztrocknung.  
 

Mit den angenommenen Emissionsdaten der Holztrocknung ergibt sich folgende Gesamtzu-
satzbelastung:  
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Abbildung 22: Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden (Gesamtzusatzbelas-
tung) auf der Planfläche ausgehend von den Geruchsemissionen der ge-
planten Holztrocknung. 

 

Es ergeben sich keine Geruchsstunden (Häufigkeiten < 0,00 %) 
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6.2.3 Gesamtbelastung nach Erweiterung des Milchviehbetriebs und Errichtung der 
Holztrocknung 

Mit den Quellen des Istzustands und den Quellen, die nach Erweiterung des Milchviehbe-
triebs und nach Errichtung der Holztrocknung auf das Plangebiet wirken, ergibt sich die Ge-
samtbelastung wie folgt:  
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Abbildung 23: Gesamtbelastung (belästigungsrelevante Kenngröße) nach Erweiterung 
des Milchviehbetriebs und Betrieb einer Holztrocknung-  

 

Die Geruchsstundenhäufigkeiten weisen nun Werte zwischen 5,5 und 14,0 % der Jahres-
stunden auf.  
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7 Zusammenfassung und Fazit 

Die Stadt Leverkusen plant die Errichtung der Feuer- und Rettungswache Nord an der So-
linger Straße auf dem Grundstück „Auf den Heunen“. In der direkten Nähe zur Planfläche 
sind ein Betrieb zur Herstellung von Pilzsubstrat, zwei Pferde- und eine Milchviehhaltung 
vorhanden. Diese Betriebe rufen Geruchsemissionen hervor, die gemäß dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz zu erheblichen Belästigungen und daher zu schädlichen Umwelteinwir-
kungen führen können. Auf der Planfläche sind schädliche Umwelteinwirkungen zu vermei-
den. 

Zur Ermittlung und Prüfung der vorhandenen Geruchsimmissionssituation werden Ausbrei-
tungsrechnungen gemäß Anhang 2 der TA Luft durchgeführt. Es werden Geruchsstunden-
häufigkeiten prognostiziert und auf Beurteilungsflächen, die sich auf dem Gebiet mit der Feu-
erwache befinden und auf denen ein dauerhafter Aufenthalt von Personen möglich ist, aus-
gewiesen.  

Zur Beurteilung von Geruchsimmissionen werden in der TA Luft Anhang 7 Immissionswerte 
festgelegt, Sie beziehen sich auf Wohn-/Mischgebiete, Kerngebiete mit Wohnen, urbane Ge-
biete mit einem Wert von 0,10 als relative Häufigkeiten von Geruchsstunden (entspricht 10 % 
der Jahresstunden mit Geruchsstunden), auf Gewerbe-/Industriegebiete, Kerngebiete ohne 
Wohnen mit einem Wert von 0,15 (entspricht 15 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden) 
und auf Dorfgebiete mit einem Wert von 0,15 (entspricht 15 % der Jahresstunden mit Ge-
ruchsstunden), Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhal-
ten, sind entsprechend den Grundsätzen des Planungsrechtes den Spalten 1 (Wohn-/Misch-
gebiete) oder 2 (Gewerbe-/Industriegebieten bzw. Dorfgebiete) zuzuordnen, Der Immissi-
onswert für Dorfgebiete gilt nur für Geruchsqualitäten aus Tierhaltungsanlagen, 

Bei einer Nutzung einer Fläche mit einer Feuer- und Rettungswache ist somit im Rahmen 
der Planung ein geeigneter Immissionswert zur Festlegung der Schwelle zur erheblichen 
Belästigung behördenseits festzulegen, Die TA Luft weist im Anhang 7, Nr. 1, Absatz 3 da-
rauf hin, dass die o, g, Immissionswerte eine sachgerechte und hinreichend genaue Be-
schreibung des Belästigungsgrades von Anwohnerinnen und Anwohnern sicherstellen, aber 
eben nicht das Belästigungspotential von Menschen, die sich auf einer Fläche mit einer 
Feuer- und Rettungswache im Außenbereich aufhalten,  

Gemäß Anhang 2 der TA Luft bezieht sich der Immissionswert von 0,15 für Gewerbe- und 
Industriegebiete auf Wohnnutzung im Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Be-
triebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, die auf dem Firmengelände wohnen), Aber auch 
Beschäftigte eines anderen Betriebes sind Nachbarinnen und Nachbarn mit einem Schutz-
anspruch vor erheblichen Belästigungen durch Geruchsimmissionen, Aufgrund der grund-
sätzlich kürzeren Aufenthaltsdauer (ggf. auch der Tätigkeitsart) benachbarter Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer können in der Regel höhere Immissionen zumutbar sein, Die Höhe 
der zumutbaren Immissionen ist im Einzelfall zu beurteilen, Ein Immissionswert von 0,25 soll 
nicht überschritten werden, 

Zudem sind sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, 
entsprechend den Grundsätzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Tabelle 22 
zuzuordnen, Bei der Geruchsbeurteilung im Außenbereich ist es unter Prüfung der speziel-
len Randbedingungen des Einzelfalles möglich, Werte von 0,20 (Regelfall) bis 0,25 (begrün-
dete Ausnahme) für Tierhaltungsgerüche heranzuziehen, 

Der Immissionswert zur Beurteilung der Geruchsimmission auf der Planfläche der Feuer- 
und Rettungswache muss die Exposition der auf der Fläche der Feuer- und Rettungswache 
befindlichen Personen abbilden und zudem die Lage der Fläche im Außenbereich unter Be-
rücksichtigung von Gerüchen aus Tierhaltungsanlagen in die Festlegung einfließen lassen. 

Die Ergebnisse werden in der nachfolgenden Tabelle für die einzelnen Beurteilungsflächen 
zusammengefasst (zur Nummerierung der Beurteilungsflächen, siehe Abbildung 9). 
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Das Ergebnis dieser Geruchsimmissionsprognose liefert Gesamtbelastungswerte zwischen 
4,7 und 12,4 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden (Spalte „Ist“ in nachfolgender Ta-
belle). Bei entsprechender Nutzung der Fläche mit dauerhaftem Aufenthalt von Personen 
wird der Immissionswert für Wohn-/Mischgebiete auf einer Fläche überschritten und auf allen 
anderen Flächen eingehalten, der Immissionswert für Gewerbe-/Industriegebiete sowie ein 
Immissionswert, der sich auf die Beurteilung von Geruchsimmissionen im Außenbereich be-
zieht, werden eingehalten.  

Die Beiträge des Milchviehbetriebs, des Betriebs mit Champignonaufzucht und der zwei 
Reitställe werden mithilfe von einzelnen Berechnungen ermittelt. Die Beiträge (Gesamtzu-
satzbelastung) betragen:  

- Milchviehbetreib („Ist-HW“): 3,2 – 10,6 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden 

- Champignonaufzucht („Ist-CA“): 1,0 – 1,9 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden 

- Reitstall Pescher Busch („PB“): 0,0 – 01 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden 

- Reitstall Gilles („RG“): 0,0 – 0,1 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden 

Der Betrieb mit Champignonaufzucht und die beiden Reitställe tragen zur Geruchsimmissi-
onsbelastung auf der Fläche der Feuerwache irrelevant bei. Diese Beiträge erhöhen somit 
die vorhandene Belastung nicht relevant.  

Im Wesentlichen wird die vorhandene Geruchsbelastung von Milchviehbetrieb hervorgeru-
fen. Der Beitrag (Gesamtzusatzbelastung) überschreitet das anlagenbezogene Irrlevanzkri-
terium von 2 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden. Mit der Lage der Feuerwache wer-
den Immissionsorte geschaffen, die die Genehmigung einer Erweiterung des Milchviehbe-
triebs zusätzlich einschränken kann.  

Um die Entwicklungsmöglichkeiten von Betrieben vor dem Hintergrund dieser Ge-
ruchsimmissionssituation zu prüfen, wird die Erweiterung des bestehenden Milchviehbe-
triebs betrachtet. Zudem wird benachbart zur Planfläche eine Anlage zur Holztrocknung ge-
plant.  

Zur Durchführung von Ausbreitungsrechnungen wird die Erweiterung des Milchviehbetriebs 
um 25 weitere Tierplätze betrachtet. Der Schornstein, der die Abluft auf der Holztrocknung 
in die Atmosphäre führt, werden Geruchsemissionen zugeordnet, die tendenziell die real zu 
erwartenden Werte überschätzen („konservatives Vorgehen“).  

Mit der Erweiterung des Milchviehstalls erhöht sich die Gesamtzusatzbelastung auf 3,8 bis 
11,9 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden. Sie überschreitet damit (weiterhin) das Irre-
levanzkriterium von 2 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden). Die Holztrocknung liefert 
Gesamtzusatzbelastungswerte von 0,0 % und erfüllt damit das Irrelevanzkriterium.  
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Fläche 

Geruchsstundenhäufigkeit in % der Jahresstunden 

Ist-HW Ist-CA PB RG Ist Plan Plan-HW 
Holztrock-

nung 

1 6,8 1,9 0,1 0,0 8,9 9,4 7,4 0,0 

2 8,8 1,7 0,1 0,1 10,7 11,5 9,7 0,0 

3 10,6 1,3 0,1 0,1 12,4 14,0 11,9 0,0 

4 6,0 1,4 0,1 0,0 7,7 8,4 6,7 0,0 

5 7,4 1,2 0,1 0,0 9,1 10,2 8,3 0,0 

6 7,5 1,0 0,1 0,0 9,5 10,8 8,4 0,0 

7 4,6 1,3 0,1 0,0 6,2 7,0 5,3 0,0 

8 4,7 1,2 0,1 0,0 6,2 7,3 5,6 0,0 

9 5,3 1,0 0,1 0,0 7,2 8,5 6,3 0,0 

10 3,2 1,2 0,1 0,0 4,7 5,5 3,8 0,0 

11 3,4 1,0 0,0 0,0 4,9 6,2 4,4 0,0 

12 3,4 0,9 0,0 0,0 5,0 6,6 4,4 0,0 

Irrelevanz 2,0 2,0 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 

Immissionswert 
Wohn-Mischge-
biete 

- - - - 10 10 - - 

Immissionswerte 
Gewerbe-Indust-
riegebiete 

- - - - 15 15 - - 

Immissionswert 
Außenbereich 

    20 20   
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Die mit diesen Erweiterungen prognostizierte Gesamtbelastung beträgt auf der Planfläche 
der Feuerwache zwischen 5,5 und 14,0 % der Jahresstunden mit Geruchsstunden. In die-
sem Fall gibt es auf einer Beurteilungsfläche eine Überschreitung des Immissionswertes für 
Wohn-/Mischgebiete. Auf allen anderen Beurteilungsflächen werden der Immissionswert für 
Wohn-/Mischgebiete, der Immissionswert für Gewerbe-/Industriegebiete sowie der Immissi-
onswert für den Außenbereich auf der gesamten Fläche der Feuerwache eingehalten. 

Die Festlegung eines Immissionswertes für die Fläche mit der zukünftigen Feuerwache ob-
liegt allein der Behörde.  
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